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Wochenkalender: Sonntag, 7. April 1957, Hermann — Montag, 8., Walter — Dienstag, 9., Maria Kl. — Mittwoch, 10., Daniel
Donnerstag, 11., Leo P. — Freitag, 12., Julius — Samstag, 12., Justianus

Tierseuchenfondsbeitrag 1957Kundmachung
Auf die Einzahlung der Beiträge zum Tierseuchenfondsüber die Trophäenschau 1956/57

bis zum 15. April d. I. im Gemeindeamt, Neues Rat¬
haus, Zimmer 27, wird nochmals aufmerksam gemacht.Auf Grund des §1, Abs. 2, der Verordnung zur Durch¬

Bis zu dieser Frist nicht einbezahlte Beiträge werdenführung des Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 5/1948, in der Fassung
2094gegen Ganggeld eingehoben.der Verordnung LGBl. Nr. 4/1952, wird folgendes ange¬ Der Bürgermeister i. V.: Othmar Leuprechtordnet:

Die Jagdberechtigten haben am Samstag, den 6. April1.)
1957 von 8.00 Uhr bis 16 Uhr im Saal des Gast¬ Bangbekämpfung
hauses „Rose" in Feldkirch —Levis alle Schalenwild¬

In Fortsetzung der Bemühungen, eine Weiterverseuchungtrophäen, die im Jagdjahr 1956/57 im Verwaltungsbezirk
der Rinderbestände zu verhindern, bleiben die bestehendenFeldkirch erbeutet worden sind, zur Ueberprüfung im Sinne
Verpflichtungen für Alpen und Gemeinschaftsweiden, dieder Bestimmungen über die Weidgerechtigkeit (§ 4 Jagd¬
auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes, betreffend diegesetz) vorzulegen. Für die rechtzeitige Vorlage der Tro¬

Bekämpfung des seuchenartigen Verwerfens der Rinder,phäen ist ausschließlich der Jagdberechtigte verantwortlich,
BGBl. Nr. 175/1935 und der Verordnung des Landes¬und zwar auch dann, wenn die Vorlage durch einen Jagd¬
hauptmannes vom 24. April 1956, LGBl. Nr. 5/1956,aufseher oder Zustellungsbevollmächtigten erfolgt.
für die Alpperiode 1956 nur Rinder zur Sömmerung)Die Trophäen sind mit Anhängekarten zu versehen. Auf übernehmen durften, welche vor dem Auftriebe einer Blut¬

den Trophäenanhängern sind in Uebereinstimmung mit
untersuchung, nötigenfalls auch einer Milchuntersuchungden erstatteten Abschußmeldungen der Name des Re¬
unterzogen und hiebei frei von einer Ansteckung mit demvieres, des Erlegers und des allenfalls den Erleger
Erreger des seuchenartigen Verwerfens befunden wurden,begleitenden Jagdschutzorganes sowie der Tag der Er¬

im Hinblick auf die kommende Alpung bestehen.legung anzuführen. Die Rubrik „Beurteilung" ist frei¬ Anzustreben ist jedoch das gemeinsame Alpen bangfreier
zuhalten. Tiere aus bangfreien Beständen, da nur diese Art der
Die Ueberprüfung der Trophäen erfolgt bei der Ueber¬ Alpung Infektionen mit großer Sicherheit ausschließt und
nahme durch die gem. der obgenannten gesetzlichen Be¬ den gewünschten Erfolg zu bringen vermag.
stimmung gebildete Kommission. Nachstehend werden diejenigen Alpen und Gemeinschafts¬
Am Samstag, den 6. April 1957 findet um 20.00 Uhr weiden angeführt, die unter die eingangs erwähnten Be¬
im Ausstellungsraum ein Jägerabend mit Prämiierung stimmungen fallen und im Dornbirner Gemeindegebiet
der drei besten Trophäen jeder Wildgattung statt, zu liegen oder durch Vieh aus der hiesigen Gemeinde be¬

der der Landesjagdschutzverein alle seine Mitglieder und stoßen werden u. zw.:Alpen Unterfluh, Altenhof, Körb, Kobel, Obersehren,Freunde des Weidwerks einlädt.
Sattel, Wiesberg, Hasengerach, Schneewald, Obersturm,Die Trophäen sind am Sonntag, den 7. April 1957

SchönerLaubach, Nest, Süns, Vorder= und Hintermellen,von 14.00— 16.00 Uhr, im Ausstellungraum des Gast¬
Achrain,Mann, Valors, Binnel, Säck, Haslach, Müsel,hauses Rose wieder persönlich oder durch einen Bevoll¬
Köbele,Bocksberg, Bockshang, Jägerswald, Fluheregg,mächtigten abzuholen. Für Trophäen, die bis 16.00 Uhr
AelpeleObergünterstall, Untergünterstall, Gopf, Rohr,nicht abgeholt werden übernimmt der Landesjagdschutz¬

und Oberlose, sowie Viehweide Kehlegg.verein keine Haftung
Die Ein= und Wiederausfuhr der bereits im Ausland
befindlichen Trophäen kann im Zollvormerkverkehr er¬ Sonntagsdienst
folgen, sodaß auch in dieser Hinsicht keine Schwierig¬ Sonntag, den 7. April 1957keiten bestehen.

Dr. Hans Bergmeister, Tobelgasse 1, Tel. 248Der Jagdberechtigte, der die gegenständliche Anordnung
Salvator=Apotheke, Marktstraße 52, Tel. 2428nicht befolgt, wird gem. § 100 Jagdgesetz bestraft. 2210

Spitaldienst: Dr. Luis WölfleDer Bezirkshauptmann Dr. Graber


